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Beschluss:

1. Zur Sicherung eines reibungslosen Starts des „2 Dienste-Modells“ in der Bezirks-

sozialarbeit (BSA) des Sozialreferates wird aus Gründen des notwendigen Perso-

nalerhalts von berufserfahrenen Dienstkräften der BSA für die zum Zeitpunkt der 

Einführung des 2-Dienste-Modells in den künftigen Fachdienst B (60 plus) 

wechselnden Tarifbeschäftigten des Sozialdienstes der BSA eine entgeltsichernde 

Arbeitsmarktzulage in Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrags im Tabellenent-

gelt zwischen der EGr. S12 und der EGr. S14 nach Maßgabe der Ziffern 3 und 4 

des Vortrages gezahlt. Die AMZ wird befristet für die jeweilige Einsatzdauer im 

Fachdienst B der BSA während der Einführungsphase im jeweiligen Sozialbürger-

haus, längstes jedoch bis zum 31.07.2026, gewährt.

 

2. Die Zahlung der Arbeitsmarktzulage kann mit sofortiger Wirkung für die Zukunft 

geändert oder widerrufen werden, wenn

• durch einen die Landeshauptstadt München bindenden Tarifvertrag oder 

bindende tarifliche Entgeltordnung für die durch die Arbeitsmarktzulage 

begünstigten Beschäftigten Einkommensverbesserungen mindestens in Höhe 

der gezahlten Arbeitsmarktzulage eintreten; lineare 

Einkommensverbesserungen bleiben hierbei außer Betracht; oder 

• der KAV Bayern seine Ermächtigung zur Zahlung für die Arbeitsmarktzulage 

rechtsverbindlich widerruft.

 

In diesen Fällen wird der Stadtrat gesondert befasst.

 

4. Das Personal- und Organisationsreferat wird beauftragt, nähere Einzelheiten zum 

Umgang und Inhalt der entgeltsichernden Arbeitsmarktzulage für das Bestands-

personal in Abstimmung mit dem Sozialreferat im Büroweg zu regeln und die 

erforderlichen Rahmenvorgaben zur Umsetzung festzulegen.

 

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der

Vollversammlung des Stadtrats.


